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Zitat

Original von katrin34327
Mein SL teilte mir auch schon mit, dass ich 8 Wochen nach der Geburt wieder mit
einigen Stunden in der Schule einsteigen MUSS, da ich ansonsten keinen Anspruch
mehr auf meine Stelle in der Schule hätte.

Also du hast auf jeden Fall auch noch nach den vollen 3 Jahren Elternzeit Anspruch auf eine
Stelle, allein dafür musst du nicht direkt nach dem Mutterschutz wieder loslegen! Allerdings -
soweit hat deine SL Recht - kann diese Stelle dann auch an einer anderen Schule sein.
Das nur als Ergänzung, falls das für deine Entscheidung irgendwie wichtig sein könnte. 
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Mia

1
https://www.lehrerforen.de/thread/25098-schwanger-und-besch%C3%A4ftigungsverbot-
bez%C3%BCge/?postID=203856#post203856

https://www.lehrerforen.de/thread/25098-schwanger-und-besch%C3%A4ftigungsverbot-bez%C3%BCge/?postID=203856#post203856
https://www.lehrerforen.de/thread/25098-schwanger-und-besch%C3%A4ftigungsverbot-bez%C3%BCge/?postID=203856#post203856

